Arbeitsplatz / -bereich:


	
	BIOLOGISCHER ARBEITSSTOFF
	

	

	
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
	

	
	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	
	

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	

	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE

	
	

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG


Tätigkeit:





BETRIEBSANWEISUNG


gemäß § 12 BioStoffV
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